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Zumutbar zu ergreifende SchutzmafRnahmen gegen Wolfsuibergriffe
Vorgaben fur Wildgatter gemalR Erlass bzgl. § 22d Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 BJagdG

Das Staatsministerium fiur Umwelt und Land-
wirtschaft hat die Konditionen der als zumutbar
zu ergreifenden HerdenschutzmafRnahmen fiir
Weidetiere in Bezug auf Ubergriffe durch den
Wolf neu geregelt. Diese gelten bis zum Inkraft-
treten eines neuen revierlibergreifenden Ma-
nagementplans Wolf. Gemaf} dem geanderten
Bundesjagdgesetz vom 02. April 2026 ist die
Jagd auf einen Wolf ohne Genehmigung der zu-
standigen Behorde zulassig, wenn ein Schaden
an einem nicht wildlebenden Tier eingetreten
ist. Daflir mussen folgende zwei Voraussetzun-
gen erfillt sein:

B Der Wolf muss im Rahmen der Rissbegut-
achtung durch die Fachstelle Wolf als Verur-
sacher des Schadens festgestellt worden
sein und

B der Schaden muss trotz zumutbar ergriffe-
ner Herdenschutzmaflinahmen, die geeignet
sind, Tiere vor Angriffen durch den Wolf zu
schutzen, eingetreten sein.

Fur Gehegewild gelten ab sofort Drahtgeflecht-
zaune in einer Hohe von 180 cm mit Untergrab-
schutz und Uberkletterschutz als zumutbare
Herdenschutzmafinahmen. Folgende Varianten
des Untergrab- und Uberkletterschutz gelten
als zumutbar.

1  Zumutbar zu ergreifender Unter-
grabschutz an Wildgatterzaunen

Bei Vorhandensein von festem, nicht grabfahi-
gem Untergrund, natiirlich (zum Beispiel flach

anstehendes Grundgestein) oder kinstlich
(zum Beispiel Pflastersteine oder Beton), kann
am entsprechenden Zaunabschnitt auf den Un-
tergrabschutz verzichtet werden.

1.1 Zumutbarer Untergrabschutz

mit stromfiihrendem Leiter

B Einstromfiihrender Leiter maximal 20 cm
uber dem Boden.

B Mindestspannung 4.000 Volt.

B Abstands-/ Langstielisolatoren (mindestens
15 cm, maximal 20 cm lang), die auflen am
oder vor dem Zaun angebracht sind.

Drahtgeflechtzaun mind. 180 cm hoch
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Bild: U. Klausnitzer

Abbildung 1: Schematische Darstellung des
Untergrabschutzes mit stromfiihrendem Lei-
tergemaR 1.1
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1.2 Zumutbarer Untergrabschutz
als Zaunschiirze aus Knoten-
geflecht (oberflachennah)

B Ein mindestens 50 cm breiter Teil des Draht-
geflechtzauns oder ein separater mindes-
tens 50 cm breiter Zaunstreifen wird aufRen
vor dem bestehenden Zaun ausgebracht
(Zaunschiirze). Dazu wird das Knotenge-
flecht vor dem Bestandszaun oberflachen-
nah ausgelegt.

B Von dem ausgelegten Zaunstreifen werden
mindestens 20 cm und hochstens 30 cm von
aullen an den Bestandszaun umgeschlagen
und mit Bindedraht oder ahnlichen Materia-
lien mit dem bestehenden Zaun fest verbun-
den.

B Die Zaunschirze muss in regelmaRigen Ab-
standen mit Erdankern fixiert werden. Es
werden circa 1 Erdanker pro 1,0 bis 1,5 lfm.
Zaunlange bendtigt.

Drahtgeflechtzaun mind. 180 cm hoch

mit Uberkletterschutz /

gemaR sachsischen
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Bild: U. Klausnitzer

Abbildung 2: Schematische Darstellung des
Untergrabschutzes als Zaunschiirze gemaf}
1.2

1.3 Zumutbarer Untergrabschutz
als senkrecht eingebrachtes
Knotengeflecht

I Ein Teil des Drahtgeflechtzauns wird min-
destens 50 cm tief senkrecht in den Boden
eingelassen (Bagger, Kabelfrase oder ahnli-
ches notig). Von der Bodenoberflache ge-
messen muss der Zaun weiterhin mindes-
tens 180 cm hoch sein.

B Alternativ kann, wenn der Bestandszaun
den allgemeinen Anforderungen entspricht,
nachtraglich ein Knotengeflecht mindestens
50 cm tief senkrecht in den Boden eingelas-
sen und mit Bindedraht oder ahnlichen Ma-
terialien fest mit dem bestehenden Zaun
verbunden (Uberlappungsbereich circa
30 cm) werden. Der Abstand der Verbin-
dungsstellen darf maximal 50 cm betragen.

Drahtgeflechtzaun mind. 180 cm hoch

mit Uberkletterschutz /
gemaR sachsischen
Vorgaben
Bei nachtraglicher
Installation einen
Untergrabschutz Uberlappungsbereich
Knotengeflecht mit dem Bestands-
senkrecht Zaun von.
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1
1
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Bild: U. Klausnitzer

Abbildung 3: Schematische Darstellung des
Untergrabschutzes als senkrecht einge-
brachtes Knotengeflecht gemaf3 1.3
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2  Zumutbar zu ergreifender Uber-
kletterschutz an Wildgatterzau-
nen

I DieInstallation eines ersten, nach auRen rei-
chenden, stromfiihrenden Leiters mindes-
tens 10 cm und maximal 20 cm unterhalb
der Zaunoberkante soll dafiir sorgen, dass
ein kletternder Wolf einen abschreckenden
Stromschlag bekommt.

B Ein zweiter stromfiihrende Leiter in einer
Hohe von etwa 90 bis 120 cm uber der Bo-
denoberflache soll eine schmerzhafte Ab-
schreckung durch Strom beim Anspringen
oder bei Annaherung an den Zaun erreichen.

I Beide Leiter sind mittels Abstands-/ Lang-
stielisolatoren (mindestens 15 cm, maximal
20 cm lang), die auRen am Zaun angebracht
sind, zu installieren.

Mindestspannung 4.000 Volt.
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Abbildung 4: Schematische Darstellung des
Uberkletterschutzes.

3

Weitere wichtige Anforderungen

Der AuRenzaun (einschlieRlich der Tore) ent-
spricht in der Hohe den Vorgaben fiir die ge-
haltene Tierart gemaf} den Leitlinien zur gu-
ten fachlichen Praxis, mindestens jedoch
180 cm
(https://www.landwirtschaft.sachsen.de/do

wnload/Leitlinien Endfassung.pdf).

Der AuRenzaun muss liickenlos, ringsum ge-
schlossen und bodennah abgeschlossen
sein; das obere Ende sollte moglichst straff
gespannt sein, ggf. durch Einziehen von zu-
satzlichem Spanndraht.

Schutzzaune sind auch wasserseitig zu stel-
len, auch durchflieRende Gewasser, Nass-
stellen und ahnliches miissen gesichert wer-
den.

Die Sicherung muss auch die Tore einschlie-
Ren: nicht grabfahiger Untergrund (mind.
50 cm nach aul3en), Abstand Boden - Tor
max. 10 cm, Abstand Torfeld - Torsdule max.
10 cm, Tor ist fest verschlieBbar.

es durfen keine Einsprunghilfen vorhanden
sein, siehe Faltblatt <Umgang mit Ein-
sprunghilfen an Zaunen»
(https://publikationen.sachsen.de/bdb/artik
el/43190).

Alle Stalle und Unterstande miissen entwe-

der innerhalb des umzaunten Bereichs lie-
gen oder anderweitig in gleichwertiger
Weise gegen Eindringen von Wolfen gesi-
chert sein.

Die Mindestspannung von 4.000 Volt der
elektrischen Leiter muss auf der gesamten
Zaunlange eingehalten werden. Eine dauer-
hafte und ausreichende Erdung ist hierfur
Grundvoraussetzung.
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Der elektrifizierte Untergrab- und Uberklet-
terschutz ist dauerhaft von Vegetation frei-
zuhalten. Hierzu sind die Bereiche entlang
der Litze regelmalig und bedarfsgerecht zu
mahen (ggf. mehrmals jahrlich). Auch heran-
reichende Aste miissen regelmaRig zuriick-
geschnitten werden.

Empfehlungen

Folgendes Material wird fiir den Untergrab-
schutz empfohlen:

Ein Knotengeflecht aus stark- bzw. doppelt-
verzinktem Stahldraht, ab 1,9 mm Dicke der
senkrechten und waagerechten Fiilldrahte,
Maschenbreite bzw. -hohe maximal 15 cm,
mindestens stabiler (nicht verschiebbarer)
Wickelknoten.

Die Verwendung anderer geeigneter Materi-
alien (z. B. Bewehrungsstahl) bedarf der vor-
herigen Prifung.

Forderfahig ist oben genanntes Material fiir
den Untergrabschutz von mindestens 80 cm
bis maximal 100 cm Hohe.

Erdanker aus Metall (moglichst verzinkt und
stabil), mindestens 50 cm lang, mit geboge-
nem Kopf.

Bindedraht (mind. 1,0 mm stark) oder Draht-
klammern, beides verzinkt.

Maschendraht (z. B. auch plastikummantelt)
ist nicht zu empfehlen und ist nicht forderfa-
hig!

Die Varianten 1.1, 1.2 und 1.3 konnen kombi-
niert werden.

Empfehlungen bei der Installation der strom-
fihrenden Leiter fiir Untergrab- bzw. Uberklet-
terschutz:

Leiter vorzugsweise aus Glattdraht oder
Drahtlitze. Notwendig ist Temperaturaus-
gleichsfeder und Drahtspanner. Der strom-
fiihrende Leiter ist so zu spannen, dass ein
Kontakt mit dem Gatterzaun vermieden
wird!

Die Leiter sollten circa aller 200 bis 350 m
miteinander senkrecht verbunden werden.
Nutzung von isoliertem Verbindungsdraht
(sonst Gefahr Kurzschluss mit Gatterzaun).
Tore mit Torgriff(en) zum Aushangen und
Untergrundkabel um beide Zaunhalften zu
verbinden.

Weidestromgerat mit 3 - 4 Joule Aus-
gangsenergie (Output), bei sehr grof3en Gat-
tern bis 5 Joule.

Zum Gerat passender Weidezaunakku (nach
Herstellerangaben), Vorzugsvariante Netz-
anschluss.

Anzahl Erdungspfahle (nach Angaben des
Herstellers zum Gerat passend), vorzugs-
weise 2 Meter Lange, Erdverbindungskabel
fest verschrauben.
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Weitere Informationen

Bei Erfillung der weiteren wichtigen Anforderungen unter 3 ist der beschriebene Untergrabschutz
und Uberkletterschutz férderfahig. Zur Klarung der Gegebenheiten und Méglichkeiten bei Ihnen vor
Ort vereinbaren Sie einen Termin zur individuellen Beratung:

Herr Ulrich Klausnitzer vom Fachbiiro fiir Naturschutz und Landschaftsdkologie

Telefon: +49 151 5055 1465

E-Mail: herdenschutz@klausnitzer.org

Weitere Fragen bzgl. den Fordermdoglichkeiten richten Sie bitte an:
LfULG; Referat 33 | Forderung

Telefon: +49 351 8928-3301

E-Mail: BewilligungsstelleR33@lfulg.sachsen.de

Sachsisches Landesamt fiir Umwelt, Landwirtschaft und Geologie; Ulrich Klausnitzer, Herdenschutzberater im Auftrag der
Abteilung 7, Referat 75, in Zusammenarbeit mit Abteilung 6, Referat 64 | Fachstelle Wolf

Telefon: +49 35242 631-8201
E-Mail: fachstellewolf@lfulg.sachsen.de
Redaktionsschluss: 23.06.2026

www.lfulg.sachsen.de | www.wolf.sachsen.de

Seite5von 5
» Zumutbar zu ergreifende Schutzmallnahmen gegen Wolfstibergriffe «

Vorgaben flir Wildgatter


mailto:herdenschutz@klausnitzer.org
mailto:BewilligungsstelleR33@lfulg.sachsen.de
mailto:fachstellewolf@lfulg.sachsen.de

	1 Zumutbar zu ergreifender Untergrabschutz an Wildgatterzäunen
	1.1 Zumutbarer Untergrabschutz mit stromführendem Leiter
	1.2  Zumutbarer Untergrabschutz als Zaunschürze aus Knotengeflecht (oberflächennah)
	1.3 Zumutbarer Untergrabschutz als senkrecht eingebrachtes Knotengeflecht

	2  Zumutbar zu ergreifender Überkletterschutz an Wildgatterzäunen
	3 Weitere wichtige Anforderungen
	4 Empfehlungen

